16.01.2008
Änderungen bei der Bilanzierung von Pensionsrückstellungen geplant 

Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat am 08. November 2007 den Referentenentwurf des Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts – kurz: BilMoG – veröffentlicht. Hierin sind u.a. umfassende Änderungen im handelsrechtlichen Einzelabschluss und im Konzernabschluss geplant. 

 Insgesamt soll das HGB-Bilanzrecht zu einer gleichwertigen, aber einfacheren und kostengünstigeren Alternative der internationalen Rechnungslegungsstandards weiterentwickelt werden. Die handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften sollen an die IFRS angenähert werden. Erleichterungen sind für kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften durch höhere Schwellenwerte geplant.

Der überwiegende Teil der neuen Regelungen soll gemäß Referentenentwurf für Geschäftsjahre gelten, die nach dem 31.12.2008 beginnen.

Für den Ausweis von Pensionsrückstellungen ist geplant, eine realitätsnähere Bewertung vorzunehmen, wie es bei der internationalen Rechnungslegung grundsätzlich schon der Fall ist. So sollen künftige Erwartungen stärker berücksichtigt werden. Der Zinssatz für die Bewertung soll marktgerecht gewählt werden und die zu bewertende Verpflichtung soll dynamisiert werden. Im Ergebnis dürften die geplanten neuen Regelungen in den meisten Fällen zu einem höheren Ausweis von Pensionsrückstellungen führen als nach den alten Vorschriften. Allerdings ist vorgesehen, dass Pensionsrückstellungen mit den ihnen entsprechenden Vermögensgegenständen saldiert werden dürfen (im Gegensatz zum bisher geltenden grundsätzlichen Saldierungsverbot). Dies ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen gebunden. So müssen die Vermögensgegenstände ausschließlich der Erfüllung der Schulden dienen – eine Voraussetzung, die als erfüllt gilt, wenn sie der Verfügung durch den Kaufmann und dem Zugriff aller Gläubiger entzogen sind und nur zur Erfüllung der Schulden verwertet werden können. Diese Voraussetzung erfüllt z.B. ein Contractual Trust Arrangement in Form einer doppelseitigen Treuhand. Die Gegenrechnung von Schulden und entsprechenden Vermögensgegenständen wirkt Bilanz verkürzend und erhöht die Eigenkapitalquote.

Unabhängig davon, wie die endgültigen Regelungen im Einzelnen aussehen werden, lässt sich bereits heute festhalten, dass Swiss Life mit dem eigens für Belange der betrieblichen Altersversorgung gegründeten Contractual Trust Arrangement Swiss Life Pension Trust e.V. optimal gerüstet ist.

Allerdings sollte u.E. auch eine verpfändete Rückdeckungsversicherung die Voraussetzung zur Gegenrechnung von Pensionsverbindlichkeit und Vermögensgegenstand erfüllen. Es bleibt zu hoffen, dass diese Forderung im endgültigen Regelwerk Berücksichtigung finden wird.

